
 



 

 

 



 

 

 



 

 





Die Bestimmung zum bedingten Kapital im bisherigen Artikel 3b wurde mittels öffentlich 
beurkundetem Beschluss des Verwaltungsrates vom 28. Februar 2023 aufgehoben. Dieser Beschluss 
wird zusammen mit den übrigen beantragten Statutenänderungen nach der ordentlichen 
Generalversammlung der Gesellschaft dem Handelsregisteramt zur Eintragung eingereicht. 













 
1 Dieser Absatz ersetzt die an der Generalversammlung vom 31. März 2021 beschlossene, noch nicht beim Handelsregister 

eingetragene, Ergänzung von Art. 8 der Statuten betreffend die virtuelle Generalversammlung und schränkt den 
Anwendungsbereich auf ausserordentliche Situationen ein. 
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